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Beschlussvorschlag: 
 
Auf Antrag des Schul- und Sportamtes vom 14.03.2008 werden für die Herstellung der 
Fundamente und Bodenarbeiten für ein Minispielfeld 24.300,00 € und für die Einfriedung des 
Geländes als Schutz vor Vandalismus weitere 8.000,00 € auf der HhSt. 1.5602.9551 
bereitgestellt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme bei der HhSt. 1.9000.3614 – 
Investitionspauschale-. 
 
 
 
Sachstandsbericht 
 
Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat bis zum 15.11.2007 deutschlandweit ein Sponsoring 
für 1000 Mini-Spielfelder ausgelobt. An dieser Auslobung hat sich die Stadt Amberg für den 
Standort an der Dreifaltigkeitsschule beworben. Durch die günstigen Standortfaktoren, wie 
Lage des Spielfeldes, hoher Migrationsanteil an der Schule, offene und gebundene 
Ganztagesschule und einer Sportarbeitsgemeinschaft Mädchenfußball wurde die Stadt 
Amberg unter den 3.600 Bewerbungen ausgewählt bzw. berücksichtigt. 
 
Außer einer Bereitstellung des Grundstückes für 15 Jahre ist es Aufgabe der Stadt Amberg, 
die Fundamente und die Bodenarbeiten zu übernehmen. Der Bau des Mini-Spielfeldes selbst 
erfolgt dann im Auftrag und auf Rechnung des DFB. 
 
Nach einer Kostenberechnung durch den Arbeitsbereich Grün des Baureferats fallen für 
Fundamente und Bodenarbeiten ca. 24.300,00 € und für die Einfriedung zum Schutz vor 
Vandalismus ca. 8.000,00 € an. 



 

 

 
 
 
Da die Errichtung eines Mini-Spielfeldes sowohl im Interesse der Stadt Amberg als auch im 
Interesse des Sports und der Integration ist, schlägt die Verwaltung vor, die 
Mittelbereitstellung zu genehmigen. Eine Deckung kann durch Mehreinnahme bei der HhSt. 
1.9000.3614 –Investitionspauschale- erfolgen. 

 

 

 

(Unterschrift Referatsleiter) 

 


